
Diese Anmeldung der Bachelorarbeit ist ausgefüllt bei der Prüferin/beim Prüfer einzureichen! 

Protokoll für die Bachelorarbeit im Studiengang Physik 
I. Von der/dem Studierenden auszufüllen:

Name Vorname Matr.-Nr. 

Anschrift: Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 

Telefon Email 

Ich versichere, dass ich die gem. § 19 Abs. 4 der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Physik gefor-
derten 140 Leistungspunkte erworben habe und bitte, mir ein Thema zuzuteilen. 
Betreuende/r Erstprüfer/in: _________________________________________ 

Datum, Unterschrift 

II. Vom Prüfer/von der Prüferin auszufüllen, zu unterschreiben und weiterzuleiten
an den Prüfungsausschuss-Vorsitzenden – innerhalb von vier Wochen.

Das Thema der Bachelorarbeit lautet (bitte in Druckbuchstaben und gut leserlich): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Vorgesehene Bearbeitungszeit: 3 Monate 

Die/der Kollege/in ___________________________ hat sich bereit erklärt, als Zweitprüfer/in diese 
Bachelorarbeit zu bewerten. 

Datum, Unterschrift des Betreuers / Erstprüfers 

III. Von der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden zu unterschreiben und an das Zentrale
Prüfungsamt Ref. I/5 zurückzusenden.

Thema und Zweitprüfer zur Kenntnis genommen. Es wird gebeten, das Thema offiziell an den 
Kandidaten auszugeben und die von der Prüfungsordnung vorgesehene Fristen aktenkundig zu 
machen. 

Datum, Unterschrift des Prüfungsausschussvorsitzenden 



Information für die Studenten/innen zur Bachelorarbeit Physik: 
 
 
 
Zur Anmeldung der Bachelorarbeit 
 
Wenn Sie die Voraussetzungen gemäß § 19 Abs. 4 POBacPhysik v. 2016 (i.d.R. nach 
Erreichen von 140 LP) erfüllt haben, füllen Sie bitte das „Protokoll für die Bachelorarbeit“ 
(= Anmeldeformular) aus, unterschreiben es und geben dieses bei Ihrem betreuenden 
Erstprüfer/Ihrer betreuenden Erstprüferin ab. 
 
Diese/r trägt dann das Thema sowie den/die Zweitprüfer/in ein und leitet das Protokoll 
an den/die Prüfungsausschuss-Vorsitzende/n zur Genehmigung weiter. 
 
Sobald das Protokoll vom Prüfungsausschuss-Vorsitzenden an das Prüfungsamt 
weitergeleitet wurde, wird die Anmeldung in Studis eingetragen. 
Sie erhalten dann per Post vom Prüfungsamt einen schriftlichen Bescheid mit dem 
Thema, dem Beginn der Bearbeitungszeit, dem spätestmöglichen Abgabetermin und 
dem Formular zur „Selbständigkeits-Erklärung und Erlaubnis Einsicht Dritter“. 
 
Abgabe der Bachelorarbeit und wie geht es weiter? 
 
Die Bachelorarbeit ist in 3-facher Ausfertigung zusammen mit dem ausgefüllten und 
unterzeichneten Formular zur „Selbständigkeits-Erklärung und Erlaubnis Einsicht Dritter“ 
im Prüfungsamt abzugeben. Die Bachelorarbeit wird vom Prüfungsamt an die beiden 
Prüfer weitergeleitet. 
 
Bitte denken Sie daran, mit Ihren Prüfern einen Termin für das Kolloquium, das vier bis 
sechs Wochen nach Abgabe der Bachelorarbeit stattfinden soll, zu vereinbaren. Auch 
dieses Kolloquium zur Abschlussarbeit muss innerhalb Ihrer Höchststudiendauer 
stattfinden. 
 
Wenn die Gutachten der Bachelorarbeit dem Prüfungsamt vorliegen, erhalten Sie eine 
E-mail, dass die Note in Studis eingetragen wurde. Sie können das Zeugnis beantragen, 
wenn alle gemäß der Prüfungsordnung erforderlichen Leistungen vorliegen. Das 
Formular finden Sie unter … 
 
WICHTIG:  
Das Zeugnis darf vom Prüfungsamt nicht automatisch erstellt werden, sondern 
nur gegen Vorlage des Zeugnisantrages. 
 
 


